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Verkehrschaos an der Fatih Moschee in Gröpelingen 
 
Anfrage der Abgeordneten Holger Fricke, Piet Leidreiter und Fraktion 
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Ist dem Senat bekannt, dass es an der Fatih Moschee in Bremen-Gröpelingen 
jeweils zum Freitagsgebet wegen eines extremen Parkaufkommens zu erheblichen 
Verkehrsbehinderungen kommt, und sofern ja, was unternimmt der Senat konkret, 
um diesen wöchentlichen Missstand zu beseitigen? 
 
2. Wie häufig war der städtische Ordnungsdienst seit Jahresbeginn 2025 jeweils 
freitags im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich der 
Lindenhofstraße und den anliegenden Straßen im Einsatz, um insbesondere Halte- 
und Parkverstöße zu ahnden, und wie viele Anzeigen von 
Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden in diesem Zeitraum gefertigt? 
 
 
Zu Frage 1: 
Zum Freitagsgebet ist in der Fatih Moschee ein höheres Besucheraufkommen 
festzustellen. Ein Großteil der Besuchenden reist mit dem Pkw an. Die Fahrzeuge 
werden im Umfeld der Moschee geparkt. Die in der Fragestellung dargestellten 
erheblichen Verkehrsbehinderungen können jedoch nicht bestätigt werden.  
Vereinzelt hat die Polizei Bremen Beschwerden entgegengenommen, die der 
Gemeinde und dem Imam mit der Bitte um Sensibilisierung der Gemeinde übermittelt 
wurden. Diesem kommt der Imam auch nach. Die Gemeinde setzt an den bekannten 
Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen selbst auch Ordner ein. 
Seit April 2024 führt die Polizei Bremen aufgrund mehrerer Vorfälle zum Nachteil der 
Gemeinde eine Schutzmaßnahme während der Freitagsgebete durch. Die 
Einsatzkräfte sind dabei primär im Einfahrtsbereich der Moschee tätig. Etwaig 
festgestellte Verkehrs- und Parkverstöße werden auch im Rahmen der 
Schutzmaßnahme konsequent geahndet. 
 
Zu Frage 2: 
Seit Jahresbeginn war die Verkehrsüberwachung an insgesamt 50 Tagen in 
Gröpelingen im Einsatz. Davon entfielen 11 Tage auf einen Freitag. Insgesamt 
wurden bei diesen Einsätzen 542 gebührenpflichtige Verwarnungen erteilt. Eine 
darüberhinausgehende Differenzierung ist technisch nicht möglich. 


